
ÖSTERREICHISCHER ARBEITSKREIS FÜR CORPORATE GOVERNANCE 

Kodexrevision Jänner 2023: Übersicht über die Änderungen 
(Änderungen unterstrichen)1 

 

 

16a. Der Vorstand bezieht bei der Entwicklung und Umsetzung der Unternehmens-          C 

strategie Aspekte der Nachhaltigkeit und damit verbundene Chancen und Risiken in 

Bezug auf Umwelt, soziale Belange und Corporate Governance mit ein. 

 

39. Der Aufsichtsrat bildet abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des                  C 

Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse.  

Diese dienen der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung 

komplexer Sachverhalte. Es bleibt dem Aufsichtsrat jedoch unbenommen, Angelegen-

heiten der Ausschüsse im gesamten Aufsichtsrat zu behandeln. Jeder Ausschussvorsitzende 

berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit des Ausschusses. Der Aufsichtsrat 

hat Vorsorge zu treffen, dass ein Ausschuss zur Entscheidung in dringenden Fällen befugt 

ist. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder erfüllt die Kriterien für die Unabhängigkeit 

gemäß C-Regel 53. Im Corporate Governance Bericht sind die Namen der Ausschuss-

mitglieder und die Vorsitzenden anzuführen. Im Corporate Governance Bericht  

ist die Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse offen zu legen und auf die Tätigkeit der 

Ausschüsse einzugehen. 

 

 

 

 

 

 
1 Die C-Regeln des Kodex in der Fassung Jänner 2023 gelten für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2022 

beginnen. 


